
Gemeinderat Großdubrau   Beschluss-Nr. GR 64/11/2025 

Beratungsfolge     
Name des 
Ausschusses  
bzw. Gemeinderat 

Sitzung am TOP Ausschuss/Gemeinderat hat  
* empfohlen 

* beschlossen 
* zurück verwiesen 

öffentlich / 
nicht 

öffentlich 
 

     

Gemeinderat 27.11.2025 7  öffentlich 

Thema 
 
Beratung und Beschlussfassung zur durchgängigen Beflaggung des Gemeindeamtes 
 
 
Beschlusstext: 
 
Der Gemeinderat Großdubrau beschließt auf Grundlage der Beschlussempfehlung des 
Verwaltungsausschusses vom 12.11.2025 und der heutigen Beratung das Rathaus der Gemeinde 
Großdubrau ganzjährig mit der Nationalflagge der Bundesrepublik Deutschland, der Europaflagge, 
der Landesflagge des Freistaates Sachsen sowie der sorbischen Flagge zu beflaggen. 
 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:   14 + Bürgermeister  
davon anwesend: 
Ja - Stimmen: 
Nein - Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 
 

 

Bemerkungen: Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung war … Mitglied des 
Gemeinderates von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
Großdubrau, den 28.11.2025 

 
 
 
 
Hardy Glausch 
Bürgermeister 

 
 
 
 
Siegel 

_______________________________________________________________________________________ 
Haushaltsmäßige Veranschlagung 
im -Produkt -Kostenstelle -Konto -Maßnahme 

     

_______________________________________________________________________________________ 

Bearbeitungsvermerk:   

veröffentlicht am:   Ausgabe Bautzen: 

im Elektronischem Amtsblatt der Gemeinde Großdubrau gemäß  
Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Großdubrau vom 22.03.2024 

 



Gemeinde  Großdubrau

Ernst-ThäImann-Straße  9

02694  Großdubrau

Großdubrau,  den  18.11.2025

Bearbeiter:  Hardy  Glausch

Sitzung  des  Gemeinderates  am  27.11.2025 öffentlicher  Teil

Beratunqsqeqenstand  TOP  7

Beratung  und  Beschlussfassung  zur  durchgängigen  Beflaggung  des  Gemeindeamtes

Inhalt  der Besch1ussfassun4:
Der  Gemeinderat  Großdubrau  beschließt  auf Grundlage  der Beschlussempfehlung  des

VerwaItungsausschusses  vom  12.11.2025  und der heutigen  Beratung  das Rathaus  der

Gemeinde  Großdubrau  ganzjährig  mit  der  Nationalflagge  der  Bundesrepublik  Deutschland,

der  Europaflagge,  der  Landesflagge  des  Freistaates  Sachsen  sowie  där  sorbischen  Flagge  zu

beflaggen.

Erläuterungen

Ursprünglich  lag aus  der  Gemeinderatssitzung  vom  23.10.2025  der  in Anlage  I angefügte

Antrag  auf  ganzjährige  Dauerbeflaggung  vor.  Formal  ist der  Antrag  zwar  nicht  mit  der  in der

Geschäftsordnung  geforderten  Anzahl  beantragender  Gemeinderäte  gestellt,  bildet  aber

dennoch  ein überall  präsentes  Thema  mit  politischer  Relevanz  ab. Vermutlich  hätte  uns  das

über  kurz  oder  lang  ohnehin  beschäftigt,  weswegen  ich das  auch  trotz  des  Mangels  auf  die

Tagesordnung  genommen  habe.

Objektiv  war  festzustellen,  dass  die  auch  in  der  zitierten  Verwaltungsvorschrift

gegenständliche  Europaflagge  als Hoheitszeichen  im o. a. Antrag  zur  Dauerbeflaggung  fehlte.

Da ein vierter  Fahnenmast  vorhanden  ist, stellte  der  Bürgermeister  im VerwaItungsausschuss

vom  12.11.2025  den  Sachantrag,  den  Beschlusstext  wie  oben  ersichtlich  zu ändern  und  die

Europaflagge  mit aufzunehmen.  Diese  Ergänzung  bedeutete  ausdrücklich  nicht,  dass  der

Antragsteller  dem  geänderten  Beschlusstext  inhaltlich  folgen  möchte.

In der  Abstimmung  des  VerwaItungsausschusses  kam  die  Beschlussempfehlung  mit  drei  Ja-

Stimmen  zu 4 Ablehnungen  und  einer  Stimmenthaltunq  knapp  nicht  zustande.  Gemäß  der

affirmativen  BeschIussformuIierungsempfehlung  der  Kommentierung  der  SächSGemO  wurde

der  Beschlusstext  aber  identisch  zum  Verwaltungsausschuss  formuliert.

Die dauerhafte  Beflaggung  kann  als Ausdruck  kommunaler  Würde  und demokratischer

Gesinnung  verstanden  werden.  Als  Akt  rein  symbolischer  Natur  bedient  er im Zweifel  nur

Erwartungen  eines  unsteten  Zeitgeistes.  Eine  Fahne  allein  -  egal  welche  - baut  keinen  neuen

Kindergarten,  ermöglicht  keinen  Zugang  zu Fördermitteln,  repariert  keine  Straßenschäden  und

kümmert  sich  nicht  um Probleme  und Nöte  der  Bürger.  Zu berücksichtigen  ist auch,  dass

alltägliche,  inflationäre  Präsenz  die  gewollte  Botschaft  ihrer  Wirkung  beraubt.  Man  stelle  sich

vor,  es wäre  jeden  Tag  Weihnachten.

Eine  anlassbedingte  Nutzung  hingegen  betont  den  Charakter  des  Symbols  und  wahrt  seine

emotionale  und  historische  Bedeutung.
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Finanzierung

Die  Würdigung  der  Finanzierung  im  ursprünglichen  Antrag  geht von  unzutreffenden

Annat'imen  aus.  Das  Beflaggen  ist ein jeweils  einzeln  bepreister  Auftrag  an den  Dienstleister
VEOLIA,  der  nicht  Bestandteil  des  pauschal  abgegoltenen  Leistungskataloges  ist.
Insbesondere  wird  das  Beflaggen  nicht  von  VerwaItungsangesteIIten  ausgeführt.  Die Kosten
für  die  bei Dauerbeflaggung  sicher  öffer  zu ersetzenden  Flaggen  werden  durch  das  ersparte
Hissen  und Einholen  vermutlich  (teil-)kompensiert.  Kosten  für Halbmastsetzung  blieben

zusätzlich  bestehen.

H y Gla

Bü  ermeis  e

Anlage  1

Anlage  2

Anlage  3

*  Antrag  auf  Dauerbeflaggung  Fabian  Zoch  vom  23.10.2025

*  Verwaltungsvorschriff  vom  18.09.2025

.  VA20/11/2025
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Anlage 1



Analge 2









Gemeinderat  Großdubrau Beschluss-Nr.  VA  20/11/2025

Beratungsfolge

Name  des  Ausschus-

ses

bzw. Gemeinderat

Sitzung  am TOP Ausschuss/Gemeinderat  hat

" empfohlen

" beschlossen

" zurück  verwiesen

öffentlich  /

nicht  öffentlich

Verwa1tungsausschuss 12.11  .2025 6 empfohlen öffentlich

Beratung  und BeschlussempFehlung  zur  durchgängigen  Beflaggung  des Gemeindeamtes

Beschlusstext:

Der  VerwaItungsausschuss  der  Gemeinde  empfiehlt  dem  Gemeinderat,  folgenden  Beschluss  zu fas-
sen:

Das Rathaus  der  Gemeinde  Großdubrau  ist ganzjährig  mit der  Nationalflagge  der  Bundesrepublik

Deutschland,  der Europaflagge,  der  Landesflagge  des Freistaates  Sachsen  sowie  der  sorbischen
Flagge  zu beflaggen.

Gesetzliche  Anzahl  der  Mitglieder  des  Verwaltungsausschusses:  7 + Bürgermeister

davon  anwesend:  8

Ja - Stimmen:  3

Nein  - Stimmen:  4

Stimmenthaltungen:  I

Bemerkungen:  Aufgrund  des § 20 der  Sächsischen  Gemeindeordnung  war  kein Mitglied  des
VerwaItungsausschusses  von  der  Beratung  und Beschlussfassung  ausgeschlossen.

o':pEt=ji';'jxt%%
1

S
G7oßdubrau,den 13.11.2025 (,70<.skAS%DD%3%,,6,e,7,,,s
HaushaItsmäßigeVeranschIagung  

im  -Produkt  -Kostenstelle  -Konto

Bearbeitungsvermerk:

veröffentlicht  am:  Amtsblatt  Großdubrau:

im Amtsblatt  der  Gemeinde  Großdubrau  gemäß  Bekanntföachungssatzung  der  Gemeinde

Großdubrau  vom 23.03.2024

Anlage 3


